Satzung
liber die Benutzung des Stadtarchivs der Stadt Bad Liebenstein
- Benutzungssatzung Stadtarchiv (Archivsatzung) -
vom 12. Dezember 2023

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thiringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thiringer Kommunalordnung — ThiirKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.
Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022
(GVBI. S. 414, 415), in der jeweils geltenden Fassung, des § 4 Abs. 2 Thiiringer Archivgesetz
vom 29. Juni 2018 (GVBI. S. 308), in der jeweils geltenden Fassung, und der §§ 1 und 12 des
Thiringer Kommunalabgabengesetzes (ThirKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. September 2000 (GVBI. S. 301), zuletzt gedandert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019
(GVBI. S. 396), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Bad Liebenstein in
der Sitzung am 6. Juli 2023 folgende Satzung Uber die Benutzung des Stadtarchivs der Stadt
Bad Liebenstein (im Folgenden Stadtarchiv genannt) beschlossen:

§1
Geltungsbereich

Diese Archivsatzung regelt den Umgang mit Archivgut, archivischen Sammlungsgut und
Blichern bei der Archivierung und Benutzung im Stadtarchiv der Stadt Bad Liebenstein.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Offentliches Archivgut sind alle archivwiirdigen Unterlagen einschlieBlich der Hilfsmittel
zu ihrer Benutzung, die in der Stadt Bad Liebenstein oder bei ihren Rechtsvorgdngern oder
sonstigen oOffentlichen Stellen oder bei natiirlichen oder juristischen Personen des
Privatrechts entstanden sind und zur dauernden Aufbewahrung an das Archiv (ibergeben
wurden.

(2) Archivwiirdig sind Unterlagen, die aufgrund ihres rechtlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wertes als Quellen fiir die Erforschung und das
Verstandnis von Geschichte und Gegenwart dienen oder die zur Rechtswahrung sowie
aufgrund von Rechtsvorschriften dauernd aufzubewahren sind.

(3) Unterlagen im Sinne dieser Archivsatzung sind insbesondere Urkunden, Akten,
Schriftstlicke, Karten, Plane sowie Trager von Daten-, Bild-, Film-, Ton- und sonstigen
Aufzeichnungen, Siegel, Petschafte und Stempel einschlielich der Hilfsmittel fur die
Ordnung, Benutzung und Auswertung.

(4) Als offentliches Archivgut gelten auch archivwiirdige Unterlagen oder dokumentarische

Materialien, die vom Archiv zur Ergdnzung des Archivgutes angelegt, erworben oder
Ubernommen worden sind.

(5) Die Archivierung schlieft die Erfassung, ErschlieBung, Verwahrung, Erhaltung und
Bereitstellung des lbernommenen Archivgutes zur Benutzung ein.

§3
Stellung und Aufgaben des Archivs

(1) Die Stadt Bad Liebenstein unterhalt ein Stadtarchiv, das zustandig fir das kommunale
Archivwesen und die Regional- und Lokalgeschichte ist.

(2) Das Stadtarchiv verwahrt alle in der Verwaltung der Stadt Bad Liebenstein sowie in
etwaigen kommunalen Eigenbetrieben o. 4. anfallenden archivwiirdigen Unterlagen, die



zur laufenden Aufgabenerledigung nicht mehr benétigt werden und stellt sie fiir die
Benutzung bereit. Die Bestimmungen dieser Satzung finden dabei Anwendung, soweit
Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen mit den Registraturbildnern oder Eigentiimern
nichts anderes bestimmen.

(3) Das Stadtarchiv beridt und unterstiitzt die kommunalen Amter und Dienststellen im
Hinblick auf die Schriftgutverwaltung und die spatere Archivierung. Im Rahmen der
Archivpflege kdnnen andere Archivtrager bei der Sicherung und Nutzbarmachung ihres
Archivgutes beraten und unterstiitzt werden.

(4) Andere Archivtrager, die kein eigenes Archiv unterhalten, und Privatpersonen kénnen ihr
Archivgut auf der Grundlage von Depositalvertragen im Archiv deponieren.

(5) Das Stadtarchiv fordert die Erforschung der Regional- und Lokalgeschichte. Es unterhalt
und erweitert Sammlungen von Dokumentationsmaterialien, die fiir die Geschichte und
Gegenwart der Region relevant sind und unterhalt eine Archivbibliothek.

§4
Recht auf Benutzung

(1) Jedem, der ein berechtigtes Interesse an der Benutzung glaubhaft macht, hat das Recht
auf Benutzung von Archivgut im Stadtarchiv nach MaRgabe dieser Satzung, soweit nicht
Schutzfristen, Vereinbarungen zugunsten Dritter oder andere Einschrankungen
entgegenstehen.

(2) Ein berechtigtes Interesse ist gegeben, wenn die Benutzung zu amtlichen,
wissenschaftlichen, publizistischen oder Bildungszwecken sowie zur Wahrnehmung
berechtigter Belange begehrt wird und schutzwiirdige Belange betroffener Personen oder
Dritter nicht beeintrachtigt werden bzw. der Zweck der Benutzung schutzwiirdige Belange
erheblich Uberwiegt.

§5
Maoglichkeiten der Benutzung

(1) Die Benutzung erfolgt in der Regel als Direktbenutzung durch Einsichtnahme in
Findhilfsmittel, Archivalien im Original oder in der Reproduktion, in archivisches
Sammlungsgut oder in Bicher.

(2) Weiterhin ist eine mindliche oder schriftliche Auskunftserteilung maoglich, die eine
Vorlage oder Abgabe in Form von Kopien, Abschriften oder anderen Reproduktionen
gemaRk Gebiihrenordnung einschlieBen kann.

(3) Die schriftliche oder miindliche Auskunftserteilung kann sich auf Verweis auf einschlagige
Archivalien beschranken.

(4) Uber die Art der Benutzung entscheidet das Stadtarchiv.

§6
Benutzungsantrag

(1) Der Antrag auf Benutzung des Stadtarchivs ist bei der Direktbenutzung in Form des
Benutzungsantrages zu stellen, wobei der Gegenstand der Nachforschung so genau wie
moglich anzugeben und der Benutzungszweck nachzuweisen ist (vgl. Anlage 1). Bei
schriftlichen und telefonischen Anfragen ist kein Benutzungsantrag zu stellen. Der
Benutzer ist seitens des Stadtarchivs in geeigneter Form auf seine Pflichten gemaR
Benutzungs- und Geblihrensatzung hinzuweisen.



(2) Falls erforderlich, ist sein Einverstandnis zur Anerkennung dieser Satzungen und der
Erklarung zum Schutz der Urheber- und Personlichkeitsrechte und anderer berechtigter
Interessen Dritter gemal § 6 Abs. 2 dieser Archivsatzung schriftlich von ihm einzuholen.

(3) Bei der Direktbenutzung ist dem Stadtarchiv eine schriftliche Erklarung dariiber
abzugeben, dass bei der Auswertung gewonnener Erkenntnisse aus Archivalien Urheber-
und Personlichkeitsrechte und andere berechtigte Interessen Dritter gewahrt werden (vgl.
Anlage 2).

(4) Von mitwirkenden Hilfskraften ist ein eigener Benutzungsantrag zu stellen.

(5) Auf Verlangen sind dem Benutzungsantrag erweiternde Angaben und Unterlagen
beizufligen, wie z. B. bei Hochschularbeiten Stellungnahmen von Hochschullehrern oder
andere Legitimationen fur den Benutzer.

(6) Der Benutzer ist zur Einhaltung der Archivsatzung verpflichtet.

(7) Der Benutzer hat sich auf Verlangen auszuweisen und ist zu wahrheitsgemalRen Angaben
verpflichtet.

(8) Die unaufgeforderte und kostenlose Abgabe von Belegexemplaren an das Stadtarchiv
regelt sich gemal § 16 Abs. 3 ThiirArchivG.

§7
Benutzungsgenehmigung

(1) Uber die Genehmigung des Benutzungsantrages entscheidet das Stadtarchiv.

(2) Die Genehmigung wird nur fir den im Benutzungsantrag bezeichneten Zweck und nur fir
das laufende Kalenderjahr erteilt.

(3) Bei Anderung des Benutzungszweckes oder Forschungsgegenstandes ist erneut ein
Benutzungsantrag zu stellen.

§8
Einschrankung oder Versagung der Benutzung

(1) Die Genehmigung zur Benutzung von Archivalien kann gemaR § 18 ThirArchivG
eingeschrankt oder versagt bzw. nur unter Auflagen erteilt werden. Darliber hinaus kann
eine Erteilung der Genehmigung unter Auflagen oder eine Einschrankung oder Versagung
der Benutzung erfolgen, wenn:

a) der Benutzer gegen die Archivsatzung verstofRen hat oder die Auflagen (z. B.
Anonymisierung von personenbezogenen Daten bei Veroffentlichungen oder die
Nichtabgabe von Kopien oder Abschriften an Dritte) nicht eingehalten hat,

b) der Hauptzweck der Benutzung durch Einsichtnahme in Sekundarquellen erreicht
werden kann,

c) der ErschlieRungszustand der Archivalien eine Benutzung nicht zulasst,

d) die Archivalien wegen gleichzeitiger dienstlicher oder amtlicher Benutzung nicht
verfligbar sind oder

e) durch die Benutzung ein unverhaltnismaRig hoher Verwaltungsaufwand entstehen
wirde.

(2) Die Genehmigung kann nachtraglich widerrufen werden, wenn Griinde bekannt werden,
die zur Versagung der Genehmigung gefiihrt hatten oder vom Benutzer gegen die
Archivsatzung verstoflen worden ist bzw. die erteilten Auflagen nicht eingehalten worden
sind.
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§9
Schutzfristen und deren Verkiirzung

Archivgut wird im Regelfall 30 Jahre nach SchlieBung der Unterlagen fiir die Benutzung
freigegeben. Unbeschadet dieser allgemeinen Schutzfrist darf Archivgut, das sich auf eine
natlrliche Person bezieht (personenbezogenes Archivgut), erst zehn Jahre nach dem Tod
der betreffenden Person benutzt werden. Ist das Todesjahr nicht oder nur mit hohem
Aufwand festzustellen, endet die Schutzfrist 90 Jahre nach der Geburt der betroffenen
Person.

Die Schutzfrist nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht fiir solche Unterlagen, die bereits bei ihrer
Entstehung zur Veroffentlichung bestimmt waren. AuRerdem findet sie auf Unterlagen im
Sinne des § 3 Abs. 2 ThirArchivG sowie der staatlichen Verwaltungsbehorde der
ehemaligen DDR, die nicht personenbezogen sind, keine Anwendung.

Die in Absatz 1 festgesetzten Schutzfristen gelten auch fir die Benutzung durch 6ffentliche
Stellen. Die Benutzung von Archivgut durch Stellen, bei denen es entstanden ist oder die
es abgegeben haben, ist auch innerhalb der Schutzfristen moglich; die Schutzfristen sind
jedoch zu beachten, wenn das Archivgut aufgrund besonderer Vorschriften hatte gesperrt,
geldscht oder vernichtet werden mussen.

Die Schutzfristen kénnen im Einzelfall auf Antrag verkiirzt werden, wenn es im 6ffentlichen
Interesse liegt. Bei personenbezogenem Archivgut ist eine Verkiirzung der Schutzfristen
insbesondere zuldssig, wenn:

a) die Benutzung fir ein bestimmtes Forschungsvorhaben erforderlich ist und
schutzwiirdige Belange der betroffenen Person oder Dritter nicht beeintrachtigt
werden oder das 6ffentliche Interesse an der Durchfiihrung des
Forschungsvorhabens die schutzwiirdigen Belange erheblich Gberwiegt. Soweit es
sich nicht um Personen der Zeitgeschichte handelt, sind Forschungsergebnisse
ohne personenbezogene Angaben aus dem Archivgut zu veroffentlichen,

b) die Benutzung zum Zweck der Strafverfolgung, Rehabilitierung von Betroffenen,
Vermissten und Verstorbenen, zur Wiedergutmachung, Hilfeleistung nach dem
Haftlingshilfegesetz, dem Schutz des Personlichkeitsrechtes, der Aufklarung von
Verwaltungsakten oder der Aufklarung des Schicksals Vermisster und ungeklarter
Todesfalle erforderlich ist.

Eine Benutzung personenbezogenen Archivgutes ist unabhdngig von den festgelegten
Schutzfristen auch zuldssig, wenn es sich um den Betroffenen selbst handelt oder wenn
die Person, auf die sich das Archivgut bezieht, oder im Falle ihres Todes, ihre Angehdérigen
zugestimmt haben. Die Einwilligung ist von dem Uberlebenden Ehegatten, nach dessen
Tod von seinen Kindern oder, wenn weder ein Ehegatte noch Kinder vorhanden sind, von
den Eltern der betroffenen Person durch den Benutzer einzuholen. Die Zustimmung der
Angehorigen setzt die mutmalliche Einwilligung des Betroffenen voraus. Sind
Uberwiegende schutzwirdige Belange Dritter zu wahren, ist gemal § 19 Abs. 1
ThiirArchivG zu verfahren.

Der weiterflihrende Umgang mit Schutzfristen regelt sich gemaR § 17 ThiirArchivG.

Plant der Benutzer aus wissenschaftlichen Grinden eine Nichtanonymisierung
personenbezogener Daten, so muss er den genauen Personenkreis angeben. Eine
wissenschaftliche Begriindung fur die Namensnennung obliegt dem Benutzer, ebenso die
Begriindung, warum das Forschungsvorhaben sonst nicht durchgefihrt werden kénne.



§10
Weiterfiihrende Bestimmungen gemaR ThiirArchivG

(1) Weiterfihrende Bestimmungen gemall ThirArchivG, insbesondere des § 15 beziiglich
Datenschutz, Sicherung und ErschlieRung, bleiben unberihrt.

§11
Direktbenutzung

(1) Die Benutzung des Archivgutes erfolgt in der Regel im Benutzerraum des Archivs bzw. in
anderen dafiir geeigneten Rdumlichkeiten.

(2) Die Benutzung des Archivs erfolgt wihrend der festgesetzten Offnungszeiten. Uber
Ausnahmen entscheidet das Archiv.

(3) Weiterfiihrende Regelungen werden in einer Lesesaalordnung getroffen.

§12
Auswirtige Benutzung/Ausleihe und Versendung

(1) Soweit der Erhaltungszustand der Archivalien, Sammlungsstiicke oder Blicher, die
Einhaltung von Schutzfristen oder die Beachtung von schutzwirdigen Belangen
Betroffener oder Dritter einschlieRlich ihrer Personlichkeits- oder Urheberrechte dem
nicht entgegenstehen, koénnen Archivalien oder Sammlungsstiicke in besonders
begrindeten Fallen auf Kosten des Benutzers zur Einsichtnahme an andere hauptamtlich
geleitete Archive ausgeliehen werden. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.

(2) Die Genehmigung zur Ausleihe erteilt das Stadtarchiv.

(3) Vom Versand sind Urkunden, besonders wertvolle oder haufig gebrauchte Archivalien
oder Sammlungsstiicke und auRerdem alle Blicher ausgeschlossen.

(4) Der Versand von Archivalien zur amtlichen Benutzung durch Bundes-, Landes- oder
Kommunalbehorden erfolgt im Rahmen der Amtshilfe.

(5) Aus dienstlichen Griinden konnen versandte Archivalien oder Sammlungsstiicke jederzeit
vom Leihnehmer wieder zuriickgefordert werden.

(6) Archivalien und Sammlungstiicke kénnen zu Ausstellungszwecken ausgeliehen werden. In
diesem Fall ist zwischen Leihgeber und Leihnehmer ein Vertrag abzuschliel3en.

§13
Anfertigen von Reproduktionen

(1) Soweit der Erhaltungszustand der Archivalien, Sammlungsstiicke oder Biicher, die
Einhaltung von Schutzfristen oder die Beachtung von schutzwirdigen Belangen
Betroffener oder Dritter einschlieRRlich ihrer Persénlichkeits- oder Urheberrechte dem
nicht entgegenstehen, konnen auf Kosten des Benutzers Reproduktionen angefertigt
werden. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht.

(2) Reproduktionen diirfen nur mit Zustimmung des Stadtarchivs zum angegebenen Zweck
und unter Angabe des Archivs und der festgelegten Signatur und unter Hinweis auf die
dem Archiv zustehenden Veroffentlichungs- und Vervielfaltigungsrechte vervielfiltigt
oder an Dritte weitergegeben werden.

(3) Die Herstellung von Reproduktionen fremder Archivalien bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Urhebers, bei Nichtfeststellbarkeit des vermeintlichen Urhebers bzw.
Eigentimers.



§14
Erheben von Gebiihren

Flr die Benutzung des Stadtarchivs werden Gebihren nach MalRgabe der Geblihrensatzung
erhoben. Auslagen sind zu erstatten.

§15
Quellenangabe

Bei Veroffentlichungen unter Verwendung von Archivalien, Sammlungsstiicken oder Biichern
des Stadtarchivs ist die Quellenangabe folgendermafien vorzunehmen:

Stadtarchiv Bad Liebenstein, Bestand, Signatur, Aktentitel, Jahr

Die Angabe des Stadtarchivs, des Bestandes und der Signatur ist hierbei zwingend
erforderlich, dasselbe gilt fir Zitate aus Archivalien in einem selbstdndigen
wissenschaftlichen Werk.

§ 16 Inkrafttreten
Diese Archivsatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Bad Liebenstein, den 12. Dezember 2023

Dr. Michael Brodfiihrer - Siegel -
Blrgermeister



	Satzungüber die Benutzung des Stadtarchivs der Stadt Bad Liebenstein Benutzungssatzung Stadtarchiv (Archivsatzung)  
	vom 12. Dezember 2023
	§ 1Geltungsbereich
	§ 2Begriffsbestimmungen
	§ 3Stellung und Aufgaben des Archivs
	§ 4Recht auf Benutzung
	§ 5Möglichkeiten der Benutzung
	§ 6Benutzungsantrag
	§ 7Benutzungsgenehmigung
	§ 8Einschränkung oder Versagung der Benutzung
	§ 9Schutzfristen und deren Verkürzung
	§ 10Weiterführende Bestimmungen gemäß ThürArchivG
	§ 11Direktbenutzung
	§ 12Auswärtige Benutzung/Ausleihe und Versendung
	§ 13Anfertigen von Reproduktionen
	§ 14Erheben von Gebühren
	§ 15Quellenangabe
	§ 16 Inkrafttreten


